
sekretariat@baeke.schule.berlin.de 
Telefon 030  8441-6430  

Elterninforma,on zum seit dem 1. März 2020 geltenden Masernschutzgesetz  

Liebe Eltern, 

am 1. März 2020 ist das neue Masernschutzgesetz in KraF getreten. Es verpflichtet jede Schülerin und 
jeden Schüler, der Schulleitung einen Nachweis über den Masernimpfstatus vorzulegen (§ 20 Absatz 8 
und Absatz 9 Satz 1 des InfekTonsschutzgesetzes). Dieser Nachweis kann durch die Vorlage eines der 
folgenden Dokumente erfolgen: 

1. ImpfdokumentaTon (ImpYuch) oder ärztliches Zeugnis, aus der/dem sich ergibt, dass 
ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht;  

2. ärztliches Zeugnis, das bestäTgt, dass Immunität gegen Masern besteht;  
3. ärztliches Zeugnis, das bestäTgt, dass aus medizinischen Gründen nicht geimpF werden kann 

(KontraindikaTon); 
4. BestäTgung einer staatlichen Stelle oder einer anderen Einrichtung, dass für das Kind dort 

bereits ein Nachweis vorgelegt worden ist. 

Bi_e weisen Sie den Impfstatus Ihres Kindes oder Ihrer Kinder gegen Masern gegenüber der Schule 
zum 1. Elternabend  nach.  Bi_e bringen Sie als Nachweis die oben genannten Unterlagen mit.  

Bi_e beachten Sie: Wird der Nachweis für eine Schülerin oder einen Schüler nicht bis spätestens zum 
31.07.2021 vorgelegt, ist die Schulleitung verpflichtet, die Schülerin oder den Schüler an das 
Gesundheitsamt zu melden. Das Gesundheitsamt kann ein Bußgeldverfahren einleiten, wenn der 
Nachweispflicht nicht entsprochen wird. 

Umfangreiche InformaTonen rund um das Masernschutzgesetz finden Sie auch unter h_ps://
www.masernschutz.de/. 

Mit freundlichen Grüßen  

Irina Wißmann  
Schulleiterin
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